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Im Anschluss an die Wahlen im ver-
gangenen September haben Sie sich 

möglicherweise gefragt, warum Tina 
Fischer ihr Mandat als Landtagsabge-
ordnete nicht fortgeführt hat, sondern 
stattdessen die Position der Staatsse-
kretärin antrat.
Um diese und weitere Fragen zu 
klären, haben wir Tina für Sie befragt. 
Lesen Sie im folgenden Interview, wie 
es ihr seit der Wahl ergangen, wie sie 
sich weiterhin für Ihre Probleme und 
Belange einsetzen möchte und was 
eigentlich die Aufgaben einer Staatsse-
kretärin sind:

Zuerst einmal - wie geht es dir? Und 
wie ist es dir seit deiner Ernennung 
zur Staatssekretärin ergangen?

Gut. An dem Spruch vom „lebenslan-
gen Lernen“ ist jedenfalls sehr viel 
Wahres dran. Ich habe in den letzten 
fünf Monaten viel dazugelernt, mich 
in neue Inhalte eingearbeitet und 
mit bestehenden Strukturen vertraut 
gemacht. Jetzt trage ich Verantwor-
tung für die Politik unserer Landes-
vertretung in der Mitte Berlins sowie 
für deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. In einer ersten Phase habe 
ich besonderen Wert darauf gelegt, 
dass Ressorts und Landesvertretung 
sich über die gemeinsamen Projekte 
der nächsten Monate verständigt 
haben. Wichtig ist mir aber auch, 
dass wir schon einige Initiativen im 
Bundesrat mit angeschoben haben – 
beispielsweise die Anträge zur Seen-
privatisierung durch den Bund, zur 
unverhältnismäßigen Kürzung der 
Solarförderung oder gegen Klage-
rechte bei Kinderlärm.

Wie hast du davon erfahren, dass du 
Staatssekretärin werden sollst und 
was sind jetzt deine Aufgaben? 

Unser Ministerpräsident hat mich 
angerufen und gefragt, ob ich als 
Staatssekretärin das Amt der Bevoll-
mächtigten des Landes Brandenburg 
beim Bund übernehmen wolle. Zen-
trale Aufgabe ist die Vertretung der 
Landesinteressen in der Bundeshaupt-
stadt. Herzstück ist dabei die Arbeit 
im Bundesrat. Die Landesvertretung 

Interview mit 
Tina Fischerwie Flächennutzungsplan

Im Rahmen unseres Kom-
munal-ABC hatten wir schon 

über die Bauleitplanung und Bebau-
ungspläne informiert. Heute wollen 
wir die Funktion des Flächennut-
zungsplans erläutern.

Der Flächennutzungsplan hat eine Art 
Leit- und Programmierungsfunktion 
und ist die erste Stufe der zweistufi-
gen Bauleitplanung. In ihm stellt die 
Gemeinde für das ganze Gemeinde-
gebiet die von ihr beabsichtigte städ-
tebauliche Entwicklung über einen 
Zeitraum von ca. 10-15 Jahren in 
Grundzügen dar. Aus diesem städte-
baulichen Entwicklungsprogramm 
werden dann in zweiter Stufe die 
verbindlichen Bebauungspläne entwi-
ckelt. 

Rechtlich betrachtet ist der Flächen-
nutzungsplan im Unterschied zum 
Bebauungsplan kein Rechtssatz, 
weshalb ihm keine allgemeine rechts-
verbindliche Wirkung zukommt. Er ist 
also weder eine Satzung noch ein sog. 
Verwaltungsakt, sodass der Bürger 
z.B. keinen Anspruch auf Umsetzung 
in einen konkreten Bebauungsplan 
hat oder daraus die Erteilung einer 
Baugenehmigung ableiten kann. Viel-
mehr ist der Flächennutzungsplan für 
die Bebauungsplanung nach § 8 Abs. 
2 Satz 1 Baugesetzbuch verbindlich. 
Die B-Pläne sind aus dem Fläche-
nnutzungsplan zu entwickeln. Sie 
haben die Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes zu konkretisieren und 
in rechtsverbindliche Festsetzungen 
umzusetzen. 

Im Flächennutzungsplan wird darge-
stellt, welche Flächen für die Bebau-
ung vorgesehen sind, wo öffentliche 
und private Infrastruktur vorgesehen 
ist und welche Flächen einer sonstigen 
Nutzung unterliegen sollen. 

Dies soll „nach den voraussehbaren 
Bedürfnissen der Gemeinde“ erfol-
gen, also einen prognostischen Blick 
in die Zukunft werfen. Im Einzelnen 
können Bauflächen und Baugebiete, 
Sport- und Spielanlagen, Verkehrs-
flächen, Grünflächen, Wasserflächen, 
Flächen für Landwirtschaft und Wald 
usw. dargestellt werden. Die Teile des 
Gemein-degebiets, die der Flächen-
nutzungsplan weder als Baufläche 
noch als Baugebiet darstellt, sind für 
eine Bebauung auf der Grundlage eines 
Bebauungsplans nicht vorgesehen. 

Im sogenannten Aufstellungsverfah-
ren haben die Bürger frühzeitig die 
Möglichkeit sich zu beteiligen und ihre 
Hinweise, Anregungen und Bedenken 
gegenüber Verwaltung und Gemein-
devertretern zu äußern. Es lohnt sich 
also, die manchmal spröde klingenden 
öffentlichen Bekanntmachungen der 
Gemeinde aufmerksam zu lesen, um 
sich rechtzeitig die Möglichkeit zu ver-
schaffen sich einzubringen. Immerhin 
werden im Flächennutzungsplan wich-
tige Vorentscheidungen getroffen, die 
jeden Einwohner mehr oder weniger 
unmittelbar betreffen.

 Wolfgang Schmidt
Beigeordneter des Landrats 

Kennen Sie schon den Maerker? Seit 
kurzem nimmt auch Bestensee an 
diesem Service des Landes Branden-
burg teil. Bei diesem neuen Online 
Portal haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Gemeinde komfortabel auf Missstände 
und Unzulänglichkeiten in Ihrer 
Umgebung aufmerksam zu machen.
Entdecken Sie beispielsweise eine 
defekte Straßenlaterne, stoßen auf 
Müllansammlungen im öffentlichen 
Raum oder unzumutbare Schlaglöcher 

auf den Straßen, So können Sie dies 
über ein Online Formular den Ver-
antwortlichen mitteilen. Im Anschluss 
können Sie den Fortschritt Ihres Anlie-
gens online beobachten. Von nun an 
haben Sie also eine weitere Kontakt-
möglichkeit zur Gemeinde zur Hand!

Die Internetadresse und weitere Infor-
mationen finden Sie auf unserer Seite 
unter www.spd-bestensee.de.

 Daniel Drewitz

Kommunalwörterbuch
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